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Industrielle Mittelstands- und Kartellpolitik 
in der Marktwirtsdhaft

Prof. Dr. W. Herrm ann und Dr. O. Rudolf, Köln *)

E s g ib t k e in e  po litisch en  G rundgesetze, d ie  nicht d em  P ro zeß  des A lte m s  u n terw o rfen  
s ind . W erden  sie n ich t s tä n d ig  verjü n g t, w enden  sich ih re  A u sw irku n g en  gegen  d ie  In ten 
tio n  ih rer  Urheber. D iese R eg e l t r i f f t  auch a u f  das G esetz geg en  W ettbewerbsbeschrän
ku n g en  zu . D ie  A u to re n  d e r  fo lg en d en  A b h a n d lu n g  ze ig en  a m  B eisp ie l des in d u str ie llen  
M ittelstandes, d a ß  unser B asisgesets d e r  sozia len  M ark tw irtsch a ft in  seiner heu tigen , 
noch n ich t ko rr ig ier ten  F orm  w eder se iner sozialen A u fg a b e  gerech t w ird  noch d en  W ett
bew erb z u  fö rd ern  verm ag . So la n g e  d e r  K ooperation  in n erh a lb  d ieses w e iten  B ereicht 
d er  In d u s tr ie  n ich t m eh r  R a u m  geschaffen  w ird, m üssen d ie  m ittle ren  u n d  k le in eren  Un
te rn eh m en  m it d e r  w achsenden  In teg ra tio n  im m er m ehr u m  ih re  F ortexistenz fürch ten . 
D er H inw eis d e r  V erfasser a u f  d ie  W ettbew erbsregelungen in  a n d eren  L ä n d ern  bew eist 
sw in g en d  d ie  N o tw en d ig ke it d er N ove llierung  des G W B.

Die Umsdialtung von der ausgeleierten Lenkungs- 
wirtscfaaf t der Kriegs- und ersten N adikriegsjahre auf 

eine M arktw irtsdiaft erfolgte in  der Überzeugung, daß 
ein kräftiger W ettbewerb m öglidist vieler, unabhän
gig voneinander handelnder W irtsdiaftssubjekte der 
ersprießlidiste Regulator des volksw irtsdiaftlidien 
Fortsdiritts sei. Man hatte das Dekartellisierungs- und 
Entfleditungsredit des Besatzungsgesetzgebers und 
konnte, ja  mußte daran anknüpfen. So wurde in der 
Bundesrepublik ein auf dem Verbotsprinzip mit vielen 
Ausnahm en beruhendes W ettbewerbsgesetz gesdiaf
fen, das am 1. Januar 1963 fünf Jah re  in Kraft war. 
Die Normen dieses „Gesetzes gegen W ettbewerbs- 
besdiränkungen" sollen nadi dem W illen der Ver
treter theoretisdien W ettbew erbsdenkens sowohl die 
m eisten geläufigen w ettbew erbsbesdiränkenden Maß
nahm en als audi den M ißbraudi w irtsdiaftlidier M adit 
verhindern. Da eine absolut sidiere Legaldefinition 
v ieler w iditiger Begriffe kaum möglidi war, wurde 
die Auslegung einzelner Tatbestände einer neu ge- 
sdiaffende Exekutive, dem Bundeskartellamt, über
geben.

DAS .GRUNDGESETZ DER SOZIALEN MARKTWIRTSCHAFT' 
UND SEINE AUSNAHMEN

Stellt man sidi hinter die Idee dieses „Grundgesetzes 
der sozialen M arktw irtsdiaft", wie das GWB oft ge
nannt wird, dann w undert man sidi über die weiten 
Bereidie, bei denen der Gesetzgeber Gründe für Be- 
sdiränkungen des W ettbew erbs anerkannte. Sie er
strecken sidi z. B. auf die Arbeitsm arktorganisationen, 
die V erkehrsw irtsdiaft, die Energiewirtsdiaft, die 
Landwirtsdiaft sowie die Kredit- und Versidierungs-

•) G escbäftstührer des M itte lstandsaussd iusses des Bundesverban
des der D eutsdien Industrie , Köln.

wirtsdiaft. Sie reidien aber audi in bestimmten 
Marktaussdinitten bis zur Industrie. Dodi ist der Kern 
der Industriew irtsdiaft das Hauptanwendungsgebiet 
dieses „Grundgesetzes".

Handwerk und Handel unterliegen zwar audi dem § 1 
GWB. Aber diese in besonders hohem Grade „mittel- 
ständisdien" Bereidie verfügen über wirksame Spe
zialregelungen der W ettbewerbsordnung, so daß sie 
das Kartellverbot des GWB n id it allzusehr berührt. 
Dem Einzelhandel kommt beispielsweise als widitige 
Änderungsmaßnahme das Rabattgesetz zugute, das in 
seiner Auswirkung einem Rabattzwangskartell nahe
kommt. Den Industriezweigen sind Rabattkartelle nadi 
§ 3 GWB nur unter beträd itlid ien  Ersdiwerungen, 
z. B. nadi am tlidier Anhörung der Abnehmer, mög
lidi. Ferner sei an die für M arkttransparenz im Ein
zelhandel sorgende Preisauszeidinungs-Pfliditverord- 
nung, an das die Verkaufszeiten normierende Laden-' 
sdilußgesetz und sonstige staatlidie Verkaufsregelun
gen erinnert. Das Einzelhandels-Zulassungsgesetz stellt 
ebeno wie die Handwerksordnung eine Ausnahme in 
in der "freedom of entry" dar, die in der W irtsdiafts- 
wissensdiaft als w esentlidie Voraussetzung der Stimu
lierung des W ettbew erbs angesehen wird.

Aktivste Köpfe unter den V ätern des GWB halten 
das Produzenten-Interesse für le id iter organisierbar 
als das Abnehmer-Interesse. Deshalb halfen sie m it 
das Redit so zu gestalten, daß sidi im Handel unge
hindert Einkaufsblödte bilden konnten, die sidi zu
nehmende M arktm adit zu versdiaffen wußten. Man 
muß sidi dessen bew ußt bleiben, daß die W issen
sdiaft vom W ettbewerb weniger die w irklidie W irt
sdiaft als ihre lehrbaren Modelle kennt. Deshalb 
konnte sie wohl ein imposantes Reglement gegen An
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bieterkartelle an W arenm ärkten schaffen, blieben 
aber unbeholfen gegenüber dem Kooperieren unter 
anderem Etikett (Genossenschaft, Kette, Gewerk
schaft).

SCHWER BESTIMMBARE GROSSENORDNUNGEN 
DES .INDUSTRIELLEN MITTELSTANDES“

Die Industrie trifft an ihren nicht oder nodi nicht 
konzentrationsreifen Abschnitten im Gegensatz zu den 
vorgenannten Bereichen das GWB mit seiner eigent
lichen Schärfe. Gerade dieser Umstand m adit die 
Blickrichtung auf die kleinen und m ittleren Unterneh
men der produzierenden W irtschaft erforderlich. Hier 
stellt sich aber sofort die Frage, welche Größenord
nungen den „industriellen M ittelstand" ausmachen. 
Begriff und Zahlenbild sind unscharf. Gemeint ist 
die in ihren Unternehmen selbständig gebliebene 
Klein- und M ittelindustrie, der die amtliche Statistik 
aus ihrer produktionspolitischen Zielsetzung heraus 
keine soziologische Grenze schuf. Sie zählt im allge
meinen örtliche Einheiten, A rbeitsstätten, mißt ihre 
Größe und läßt offen, ob sie selbständig oder Glieder 
von Unternehmungen sind. Sie zählt nach Beschäftig
ten, Arbeitern, Umsätzen und kann das w ettbewerbs
politisch erforderliche W issen über Konzentrations
und Dezentralisationsvorgänge nicht bewirken.

Exakte und allgemein gültige Abgrenzungen, die für 
alle Industriebereiche gelten könnten, gibt es nicht 
und kann es wegen der Branchenbesonderheiten wohl 
auch nicht geben. N ur einer groben O rientierung hal
ber erwähnen wir, daß es nach den Angaben der in
dustriellen Betriebsstatistik*) Ende September 1960 in 
der Bundesrepublik Deutschland (ohne W estberlin) 
rund 92 000 Industriebetriebe gab, in denen insge
samt etwas mehr als 8 Mill. Menschen als Unterneh
mer und Arbeitnehmer aller Kategorien tätig  waren. 
Von diesen rund 92 000 Betrieben hatten  etwa 40 000 
weniger als 10 Beschäftigte einschließlich ihrer Unter
nehmer. Diese Kleinstindustrie ist eine nur wenig 
bekannte Sphäre. Ihre Quote an den insgesamt in der 
Industrie Beschäftigten liegt nur wenig über 2 “/o, er
reicht aber z. B. in der Säge-Industrie fast 16 “/o, in 
der Spiel- und Schmuckwarenindustrie und der Er
nährungsindustrie fast 7 "/o der Beschäftigten. Die 
K leinstindustrie hat nicht den ständischen Schutz des 
Handwerksrechts. Aber auch sie bedarf der Koope
ration, und zwar in Formen, die gerade auf sie zuge
schnitten sind. Auf ernährungsindustriellem  Gebiet 
bahnt sich derartiges mit der „vertikalen Konzentra
tion“ im Schutze der M arktordnungen der EWG an.

Von den verbleibenden etwa 52 000 Industriebetrieben 
hatten  lediglich 2 670 mehr als 500 Beschäftigte. Sie 
hat der Laie vor Augen, wenn er von Industrie 
spricht. Mit 4,26 Mill. Menschen nahmen sie etwas 
mehr als die Hälfte der in der Industrie Tätigen ins 
sich auf. Dann bleiben für die M ittelindustrie rund 
49 000 Betriebe übrig, in denen rund 3,6 Mill. Men
schen, das sind etw a 45®/o aller in der Industrie Täti

1) .D ie Industrie  der Bundesrepublik  D eutsdiland", Reihe 4, Heft 30, 
vom  O ktober 1961.

gen, beschäftigt sind. Dieser Bereich entspricht etwa 
unsere* Vorstellung vom „industriellen M ittelstand“: 
selbständigen Unternehmen ohne Marktmacht mit be
trächtlichem Bedarf an Aussprache und Beratung, an 
lehrbar gemachter Erfahrung und Forschung, an Ver
bänden und Fachblättern.

ELASTIZITÄT
DER VIELGESTALTIGEN KLEIN- UND MITTELINDUSTRIE

Trotz mancher pessimistischer Voraussagen haben 
sich die kleinen und m ittleren Unternehmen neben 
der Großindustrie behauptet. Ähnlich wie im Hand
w erk fielen manche Fertigungsrichtungen fort, dafür 
kam en andere auf. Selbst staatliche Stillegungsaktio
nen, w ie sie z. B. unter kriegswirtschaftlichem Aspekt 
vorgenommen wurden, erledigten die vielgestaltige 
Klein- und M ittelindustrie nicht. A lle Erfahrungen 
der letzten Jahrzehnte lehren, daß sich auch in hoch
industrialisierten W irtschaftsstrukturen Lebensraum 
für eine bunte Mischung von Unternehmensgrößen 
bietet. Für ein elastisches Ganzes ist der „industrielle 
M ittelstand" ein unersetzlicher Bestandteil. Einmal 
bietet die technisch-ökonomische Entwicklung zusam
men mit der zunehmenden Differenzierung und Spe
zialisierung des Bedarfs und dam it der Erzeugnisse 
gerade für Mittel- und Kleinbetriebe gute Existenz- 
und Entwicklungsmöglichkeiten. Daneben kommt der 
Zuliefererfunktion zu den vollmechanisierten Endferti
gern eine immer wichtigere Bedeutung zu, ähnlich der 
in den USA zu beobachtenden Tendenz, wobei aller
dings hinzuzufügen ist, daß dort eine programmatische 
„small business policy“ diesen Elastizitätsgürtel der 
Industriestruktur schützt, ohne daß ihn konzentrations
fördernde Steuerformen kappen.

UNSICHERHEIT TROTZ GUTER AUSPIZIEN

W enn trotz der guten technischen und ökonomischen 
Auspizien Unsicherheit w eite Kreise der M ittelindu
strie erfaßt hat, so hängt dies mit der Besorgnis um 
das weitere M ithaltenkönnen bei der erforderlichen 
Kapitalbildung und mit dem verblassenden Berufs
ideal des zur Isolation „verurteilten" Fabrikanten zu
sammen. Auch der Prototyp des "merchant adventu- 
rer" bleibt “animal sociale“: verbaut ihm die Rechts
ordnung diese Seinsbedingung, geht e r  in  “team s“, in 
V orstände und Gesellschaften, die das Recht privile
giert.

Diese Haltung findet N ahrung in der ernsthaften Be
sorgnis, an neuen Entwicklungen, insbesondere im Hin
blick auf die sich immer w eiter integrierenden euro
päischen Märkte, nicht teilnehmen zu können. Deshalb 
suchen m ittlere H ersteller homogener Güter, denen 
Technik oder M arkt die Differenzierung versagen, das 
Heil in der Anlehnung an Große. Es unterliegt nämlich 
keinem Zweifel, daß Großunternehmen sich neuen 
W ettbew erbsbedingungen wegen des Verbunds oft 
schon durch organisatorische Maßnahmen anpassen 
können. Dann mag der angelehnte M ittlere im W ett
bewerbsschatten gedeihen und z. B. regionale Son
derm ärkte gesicherter behalten.
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Je  größer die M ärkte und je  komplizierter die Be
zugs-, Produktions-, Vertriebs- und Verwaltungsvor- 
gänge werden, um so größer werden auch die Anfor
derungen an die leitenden Kräfte der Mittelindustrie. 
Häufig sind die kleinen und m ittleren Industrieunter
nehm en w eder in der Lage, die W andlungen der 
eigenen Absatz- und Einkaufsmärkte sorgfältig zu 
beobachten, noch können sie die marktstrategischen 
M aßnahmen ihrer K onkurrenten sicher erkennen und 
sich anpassen. Die Entwicklung neuer Produktions
verfahren, die zumeist eine langfristige und kost
spielige Forschung zur Voraussetzung hat, bleibt 
ihnen, wenn sie nur auf sich selbst gestellt sind, 
verschlossen.

Die Zusam menarbeit der Unternehmen auf dem Ge
bie t der Gemeinschaftsrationalisierung und der Pro
duktivitätssteigerung zur Hebung der W ettbewerbs
fähigkeit wird aber durch die Anwendung des GWB 
behindert. Es w irkt wie eine psychologische Barriere: 
sie gilt als geschlossen, auch wo sie sich mittels guter 
K artellanw älte heben ließe. Damit ist das Gesetz in 
seiner jetzigen Fassung und Handhabung ein starker 
Hemmschuh für die mittelständische Industrie gewor
den. Die Ankündigung des Bundeswirtschaftsmini
steriums, eine Fibel der rechtlich zulässigen Unter
nehm erkooperation herauszugeben, hat gerade diese 
psycäiologiscäie Last erleichtert. Diejenigen, die weiter 
sehen und leiten könnten, hoffen, dann nicht mehr 
flüstern zu brauchen. Uns ist immer w ieder dargetan 
worden, daß sidi die bisherige Meldepflicht und die 
m it ih r verbundenen Formalien und Gebühren für die 
aus volkswirtsdiaftlicher Sicht nützlichen Normen- 
und Typenkartelle prohibitiv ausgewirkt haben.

NOTW ENDIGE HARMONISIERUNG DER WETTBEWERBSPOLITIK 
IM  GEMEINSAMEN MARKT

Immer weniger können auch die kleinen und mittle
ren Industrieunternehm en sich den Gegebenheiten 
des Gemeinsamen M arktes entziehen. An dieser Stelle 
muß die Frage gestellt werden, w ie unsere EWG- 
Partnerländer zur W ettbewerbsordnung stehen. Ihr 
kommt um so größere Bedeutung zu, als das Be
m ühen nicht zu verkennen ist, in den die W irtsdiafts
subjekte dieser Länder berührenden Rechtsmaterien 
zu einer w eitgehenden Harmonisierung zu gelangen. 
Eine „gemeinsame W ettbew erbspolitik" gehört zu 
den Konstruktionselem enten der Europäischen W irt
schaftsgemeinschaft.

Der von dem deutschen Bundestagsabgeordneten Prof. 
Gustav Stein geleitete Ausschuß für Fragen der mitt
leren und kleinen Betriebe der Union europäischer 
Industrieverbände (UNICE) hat einen Vergleich mit 
den V erhältnissen in  den EW G-Partnerländern er
stellt. Dieser beweist mit unwiderleglichen Fakten, 
daß man überall die Bedeutung der zwischenbetrieb
lichen Kooperation erkannt h a t und viele Maßnah
m en dieser A rt von Staats wegen fördert. ®) Man

2) V gl. »U ntersudiung der Lage der k le inen  und m ittleren  Industrie
un ternehm en in  den Ländern der EWG", UNICE, Brüssel 1962.

will an die optimalen Produktionsbedingungen heran, 
ohne den nationalen Charakter der Produktionsfakto
ren und ihrer Kombinatoren einzubüßen.

In B e l g i e n  ist seit Mai 1960 ein „Gesetz zum 
Schutz gegen Mißbrauch wirtschaftlicher Macht" in 
Kraft. Es beeinträchtigt die Zusammenarbeit der 
industriellen Klein- und M ittelbetriebe nicht; diese 
verfügen über ein aktives Verbandswesen. Das Groß
herzogtum L u x e m b u r g  ha t bislang auf ent
sprechende gesetzliche Bestimmungen verzichtet. In 
I t a l i e n  liegt ein Gesetzentwurf zur „Sicherung 
eines fairen W ettbewerbs" vor. Kleine und mittlere 
Unternehmen sollen von dessen Bestimmungen jedoch 
insoweit ausgenommen werden, als ihre zwischen
betriebliche Zusam enarbeit gefährdet werden könnte. 
In den N i e d e r l a n d e n  ist seit 1956 ein „Gesetz 
über den wirtschaftlichen W ettbewerb" in Kraft, das 
auf dem Mißbrauchsverhütungsprinzip beruht.

Die f r a n z ö s i s c h e  Kartellgesetzgebung schließlich, 
die im wesentlichen auf Erlassen vom 9. August 1953 
und vom 24. Juni 1958 beruht, sieht zwar für kleine 
und m ittlere Unternehmen keine Ausnahmen vor, 
doch ist bekannt, daß diese Verbotsregelung in ihrer 
praktischen Anwendung („agir en douceur") w irt
schaftsnahe gehandhabt wird. M an will die Indu
strialisierung als Überwindung des vorindustriellen 
Gewerbestiles. W esentlich erscheint uns, daß in 
Frankreich Staat, Notenbank, W irtschaftsverbände und 
Großindustrie gemeinsam die Zusammenarbeit der 
Klein- und M ittelbetriebe fördern. Es gibt ein reiches 
Bukett von Begünstigungen zwischenbetrieblicher Spe
zialisierungsmaßnahmen, der Errichtung gemeinsamer 
industrieller Forschungs- und Produktionsstätten 
sowie gemeinsamer Verkaufsnetze im In- und Aus
land. Es gibt ferner die Orientierungshilfe durch die 
Produktions- und M arktziele der französischen W irt
schaftspläne, an denen die aktivsten Köpfe der Mit
telindustrie m itarbeiten können.

„Wegen der noch sehr zersplitterten Struktur der 
meisten Branchen der verarbeitenden Industrie sind 
die kleinen und m ittleren Betriebe, aus der sie in der 
Mehrzahl bestehen, nicäit genügend ausgerüstet, um 
die auf sie zukommenden Probleme allein in  Angriff 
zu nehmen. Sie müssen also zu gemeinsamen Aktio
nen Zufludit nehmen, deren Ziele und A rten un ter
schiedlich sind: Zwischenbetriebliche Kooperation oder 
Spezialisierungsabkommen: Schaffung gemeinsamer
Versuciisbüros, W erkstätten, Verkaufsnetze in Frank
reich und im Ausland, Laboratorien und Zulieferer
börsen; Einschaltung von gemeinsamen Finanzierungs
organisationen (Bürgschaftskassen auf Gegenseitigkeit, 
Zusammenschlüsse zur Aufnahme gemeinsamer An
leihen, Finanzierungsgesellschaften für die Beteili
gung von M inderheiten oder zur Finanzierung von 
Dezentralisierungsmaßnahmen), von technischen Stel
len und Produktivitätszentren.

Diese Aktionen werden entweder auf die Initiative 
der Unternehmen selbst, innerhalb einer Branche oder
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einer Region, oder auf die Initiative der Berufsge- 
nossensdiaft der Branche oder der Region zurüdc- 
gehen, die ihren M itgliedern n id it nur mit Informa
tionsm aterial hilft (Statistiken, ständige Marktfor- 
sdiung, Konjunktur), sondern die sidi audi bemüht, 
ihnen zahlreidie Einriditungen zur Verfügung zu 
stellen, die bisher nur die großen Betriebe für sidi 
selbst sdiaffen konnten." ®)

Besonders gefördert wird bekanntlidi die Bildung von 
Verbundgesellsdiaften. Als kleine und m ittlere Unter
nehmen gelten dabei solche mit bis zu 500 Beschäftig
ten und mit einem Eigenkapital bis zu 5 Mill. NF. 
Man will das Angebot der M ittelindustrie audi für 
die Nadifrageblödce interessant madien, indem man 
die verabredete Serie entstehen läßt.

SCHWIERIGE BESEITIGUNG 
DER WETTBEWERBSVERFÄLSCHUNGEN

In den Rom-Verträgen haben sich die sechs Ver
tragspartner der EWG zu einer gemeinsamen W ett
bewerbspolitik verpflichtet und ein materielles Kar
tellrecht der Gemeinschaft in den A rtikeln 85 und 86 
des EW G-Vertrages festgelegt. Seit Anfang 1962 
gelten in deren Ausführung europäische W ettbe
werbsbestimmungen im gegenseitigen W arenverkehr. 
Innerhalb der einzelnen EW G-Partnerländer selbst 
finden allerdings noch die jeweiligen nationalen W ett
bewerbsgesetze Anwendung. Das Übergewicht der 
durch die Rom-Verträge geschaffenen Rechtsordnung 
ist also erst auf einem Teilgebiet wirksam, während 
die meisten Kartellprobleme nach wie vor den in ihrer 
Konzeption unterschiedlichen jeweiligen nationalen 
Kartellrechten unterworfen sind.

Die dem Buchstaben und dem Geist nach so verschie
denen nationalen Rechtsordnungen müssen notwen
digerweise zu unterschiedlichen Belastungen und Be
günstigungen für die Unternehmen bei den W ett
bewerbsbedingungen führen. Diese Quelle der Ab
wandlung der natürlichen W ettbewerbspositionen wird 
solange bleiben, wie die nationalen Kartellgesetze 
n e b e n  dem Gemeinschaftsrecht gelten. M ehr noch: 
Die daraus resultierenden „W ettbewerbsverfälschun
gen" müssen sich mit der weiteren Verschmelzung der 
sechs Volkswirtschaften noch verschärfen. Die Aus
sichten aber, bald zu einer Vereinheitlichung der 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften auf der Linie der 
Bestimmungen der EWG zu gelangen, m üssen als ge
ring betrachtet werden. Sie würden doch einen Con
sens über das Generalthema „W ettbewerb und Zu
sammenarbeit" voraussetzen, den es aber w eder in 
den Völkern noch in der Völkergemeinschaft gibt.

Mögen uns die Anhänger einer Verherrlichung des 
W ettbewerbs darin auch nicht folgen, w ir erblicken 
in der wettbewerbsrechtlichen Beeinträchtigung des 
Gestaltungsraumes der deutschen Industrie und na
mentlich ihrer kleinen und mittleren Betriebe eine

3) S iehe: »Die F ranzösisdie W irtsd iaftsp lanung", Kap. 2.4 V erarbe i
tende Industrie , in der Ü bersetzung des RKW/BDI, Beuth-V ertrieb, 
Köln und Frankfurt 1962, S. 63.

Gefahr für die W ettbewerbsfähigkeit unserer Volks
wirtschaft. Die Kooperation ist keine minderwertigere 
soziale Kraft als der W ettbewerb. Beide halten sich 
die W aage und verhindern, daß die eine oder die 
andere ausartet. Zur Lösung der dringendsten Kon
flikte sollten zumindest diejenigen Absprachen, die 
nach dem Recht der EW G-W ettbewerbsregeln zulässig 
sind, auch vom nationalen K artellverbot ausgenom
men werden. Auf die Dauer gesehen scheint nur ein 
umfassendes Gemeinschaftsrecht zu gerechten Ergeb
nissen zu führen. Aber dies wird sich nicht von heute 
auf morgen finden lassen.

NOTWENDIGE NOVELLIERUNG EINIGER TEILE DES GWB

Gewiß, seit 1958 ist noch keine Branche, keine Unter
nehmensgröße als solche zusammengebrochen — 
weder am W ettbewerbsrecht noch an der Integration. 
Vielmehr wuchs und gedieh das Ganze und in ihm 
auch die deutsche M ittelindustrie. Aber das Gedeihen 
hielt die Verrohung und Verhärtung des sozialökono
mischen Umgangs m iteinander nicht auf. W er die 
wirkliche W irtschaft beobachtet, muß eine Entartung 
des W ettbewerbs registrieren, die w eithin darauf 
zurückzuführen ist, daß der Gesetzgeber an der Kon
struktion eines Rechts des lauteren W ettbew erbs ge
scheitert ist, die Bildung von Gegenmacht den Schwä
cheren aber versagt. Aus allem national und interna
tional Beobachteten muß der Schluß gezogen werden, 
daß das positive Recht in seiner jetzigen Konstruk
tion und in der dogmatischen Auslegung den wirt
schaftspolitischen Bedürfnissen der kleinen und mittle
ren Industrie weder im Binnenmarkt noch im Gemein
samen M arkt gerecht wird. Das GWB, dessen mittel
standsfördernde Konzeption oft hervorgehoben wird, 
ist nach unserer Erfahrung da, wo es ohne Sonder
bestimmungen angewendet wird, ein Hemmnis für 
Maßnahmen der Strukturanpassung und für die Bil
dung leistungsfähigerer W ettbewerbseinheiten.

Bejaht man nun aus politisch-soziologischen Gründen 
das Fortbestehen einer möglichst breiten Schicht selb
ständiger Unternehmen des gewerblichen M ittelstan
des, und dies ist als Ziel durch Regierungs- und 
Parlam entserklärungen erhärtet, dann muß die W irt
schafts-, Finanz- und Sozialpolitik darauf ausgerichtet 
sein, den Mittelschichten auf denjenigen Gebieten 
Förderung zukommen zu lassen, die ihre W esensart 
bestimmen. Der W ille zur Selbständigkeit und die 
Bereitschaft zum risikobehafteten Einsatz des Fami
lienvermögens bedürfen neben kredit- und steuer
politischen Maßnahmen vor allem einer auf sie Rück
sicht nehmenden W ettbewerbspolitik. Da die zuneh
mende Verschärfung des W ettbew erbs besonders die 
kleinen und m ittleren Unternehmen der produzieren
den W irtschaft trifft, müssen diese in die Lage ver
setzt werden, sich durch Gemeinschaftsrationalisierung, 
Gemeinschaftsforschung und durch die Bildung größe
rer W ettbew erbseinheiten sowie durch Bestimmungen, 
die einen fairen Leistungswettbewerb gewährleisten, 
zu helfen.
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Auf Grund vieler Erörterungen sehen w ir die Mög
lichkeit einer wirksam en Hilfe in  einer Novellierung 
einiger Teile des GWB. Den Zugang zu einer sinn
vollen Kooperation könnte man in der W eise finden, 
daß durdi das Einfügen des W ortes „wesentlidi" im 
§ 1 GWB w ettbew erbsbesdiränkende Verträge, die 
sid i quantitativ  oder qualitativ n i c h t  e r h e b l i c h  
auf die M arktverhältnisse auswirken und die Wahl- 
m öglidikeiten der V erbraudier nidit ersdiweren, vom 
V erbot freigestellt werden. Zur Ergänzung sollten 
V erträge und Besdilüsse, die un ter § 1 GWB fallen, 
bei denen aber die Beteiligten nur einen M arktanteil 
bis zu 20 “/o aufbringen, sonst jedodi die Tatbestands
voraussetzungen der § § 2  bis 7 zu erfüllen vermögen, 
lediglidi der M ißbraudisaufsidit (§ 12 GWB) unter
liegen. Für die kleinen und m ittleren Unternehmen 
kartellfähiger und kartellbedürftiger Produktionsridi- 
tungen w ürde eine soldie Änderung insofern eine Er
leid iterung darstellen, als sie danadi bestimmte Ver
träge wie Konditionen-, Rabatt-, Rationalisierungs-, 
Export- und Im portkartelle bereits mit Absdiluß prak
tizieren könnten, ohne auf die Genehmigung warten 
zu müssen.

W em das zu w eit geht, der könnte wenigstens ver
sudien, den durdi Normung und Typisierung erreich
baren Nutzen dadurch zu erreidien, daß derartige Ab- 
spradien  ohne Anmeldung zulässig w erden und 
lediglidi der M ißbraudisaufsidit unterliegen. Auf die 
Bedeutung der Spezialisierungsabkommen ist bereits 
hingewiesen worden; sie sind besonders geeignet, die 
Konkurrenzfähigkeit der kleinen und m ittleren Unter
nehm en im EWG-Markt zu heben, weil sie durdi die 
Bildung größerer W ettbew erbseinheiten und höherer 
Produktserien besondere Rationalisierungserfolge er
bringen. Spezialisierungsverträge könnte man daher 
lediglidi der Anmeldung und der M ißbraudisaufsidit 
unterwerfen. W enn bei ihnen die Beteiligten aber 
insgesam t nur einen M arktanteil bis zu 20 Vo errei
dien, sollten sie audi ohne Anmeldung zulässig sein.

N eben der Spezialisierung ist der Zusammensdiluß 
zu Ein- und Verkaufsgem einsdiaften für die kleinen 
und m ittleren Unternehmen von W iditigkeit. V erträge 
und Besdilüsse im Sinne des § 1 GWB, die den ge
meinsamen Ein- und V erkauf zum Gegenstand haben 
und bei denen die Beteiligten insgesam t nur einen 
M arktanteil bis zu 20 Vo erreidien, sollten daher eben
falls nur einer Anmeldung bedürfen, andererseits 
aber der M ißbraudisaufsidit unterliegen. Die Zu
lässigkeit von Empfehlungen auf diesem Gebiet sollte 
erwogen werden, sofern zu ihrer Durdisetzung kein 
w irtsdiaftlidier, gesellsdiaftlidier oder sonstiger Drude 
ausgeübt wird.

Die V orsdirift über W ettbew erbsregeln {§ 28 GWB) 
w äre u. E. dahingehend zu ergänzen, daß audi V er
einbarungen zulässig sind, m it denen ein den Grund
sätzen des Leistungswettbewerbs zuwiderlaufendes 
V erhalten ausgesdilossen wird. H ier käme es beson
ders darauf an, vereinbaren zu können, daß im Ein

zelfall keiner der Beteiligten von seiner veröffent
liditen Preisliste abweidit, solange er sie n id it für 
alle Abnehmer ändert oder nur in ein Konkurrenz
angebot eintritt.

NEUE WESENTLICHE AUFGABEN 
DER ÜBERBETRIEBLICHEN ORGANISATIONEN

Die Sdiwierigkeiten, die aus der Betriebsgröße und 
damit aus der schwädieren M arktstellung sowohl im 
Binnenmarkt als audi im EWG-Bereidi entstehen, 
werden sidi in einer rüdcläufigen Konjunktur ver
stärken. Sie führen schon heute in der weitgespal
tenen Brandienkonjunktur zu Resignationsersdieinun- 
gen unter den kleinen und m ittleren Unternehmern. 
Deren strukturbedingte N aditeile könnten aber durdi 
Maßnahmen der Kooperation kom pensiert werden. 
Allerdings wird es darauf ankommen, daß der mittei
ständisdie Unternehmer diese Möglichkeiten auch, er
kennt und seine oft zu individualistische Haltung 
korrigiert. Er muß versuchen, sich stärker als bisher 
durch eine Intensivierung der zwischenbetrieblichen 
Gemeinschaftsarbeit zu entlasten.

Auf diesem Gebiet liegen neue wesentliche Aufgaben 
der überbetrieblichen Organisationen, vor allem der 
Wirtschafts- und Fachverbände. Sie w erden auf w ei
ten Strecken mit den Aufgliederungen und Einrich
tungen des RKW, des Rationalisierungskuratoriums 
der deutschen W irtsdiaft, zusammenzuarbeiten haben. 
Alle Bemühungen können aber nur dann erfolgreich 
sein, wenn der S taat die Selbsthilfekräfte der W irt
sdiaft durdi seine W ettbewerbspolitik unterstützt. 
Daß entsprechende Vorstellungen der Klein- und M it
telindustrie hinsichtlich einer Auflockerung des GWB 
im politischen Raum und audi bei den Ressorts mehr 
und mehr auf Verständnis stoßen, muß mit einem 
positiven Zeidien versehen werden.

Denn nicht Resignation, sondern zwisdienbetriebliche 
Zusammenarbeit ist für die kleinen und mittleren 
Unternehmen das Gebot der Stunde. Dr. Hermann 
R e u  s c h , der von Anbeginn an dem Präsidium des 
Bundesverbandes der Deutschen Industrie angehört, 
hat jüngst in Augsburg erklärt: Die am tlidie W irt
schaftspolitik sollte es gerade den Klein- und M ittel
betrieben ermöglichen, ihre Produktionsprogramme 
gegenseitig abzustimmen und gemeinsame V ertriebs
formen zu finden. Es genüge un ter den Bedingungen 
des Gemeinsamen M arktes nicht, wenn die m ittel
ständische Industrie Produktion, Transport und Ver
waltung rationalisiere. Die freiwillige Bildung von 
Gruppen liege sowohl im Interesse der volksw irt
schaftlichen Produktivitätssteigerung als auch eines 
gesunden Verhältnisses zwischen Groß- und Klein
industrie. Außerdem seien soltäie Absprachen zur 
Normung, Typisierung und Spezialisierung das beste 
Mittel zur Förderung des M ittelstandes. Man solle 
alle Fragen betrieblicher Zusammenarbeit m ehr nadi 
ihrer Zweckmäßigkeit und nicht nach ideologisdien 
Gesichtspunkten beurteilen.
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